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Dr. Gerd Landsberg 
ist seit dem 1. Januar 1998 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes. 

Der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund vertritt die Interessen 
der Kommunalen Selbstverwaltung der 
Städte und Gemeinden in Deutschland 
und Europa. Über seine Mitglieds- 
verbände repräsentiert er rund 12500 
Kommunen in Deutschland. 

 

Mitgliedsverbände 

• Bayerischer Gemeindetag  

• Gemeinde- und Städtebund 
Rheinland-Pfalz  

• Gemeinde- und Städtebund 
Thüringen  

• Gemeindetag Baden-Württemberg  

• Hessischer Städte- und 
Gemeindebund  

• Hessischer Städtetag  

• Niedersächsischer Städte- und 
Gemeindebund  

• Niedersächsischer Städtetag 
(Gaststatus)  

• Saarländischer Städte- und 
Gemeindetag  

• Sächsischer Städte- und 
Gemeindetag  

• Schleswig-Holsteinischer 
Gemeindetag  

• Städte- und Gemeindebund 
Brandenburg  

• Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen  

• Städte- und Gemeindebund Sachsen-
Anhalt  

• Städte- und Gemeindetag 
Mecklenburg-Vorpommern  

• Städtebund Schleswig-Holstein  

• Städtetag Rheinland-Pfalz 

Schuldenbremse richti-
ger Schritt! Lastenver-
schiebung auf Kommu-
nen vermeiden 
 
Zentrales Ziel der Föderalismus-
reform II ist, Deutschland eine 
nachhaltige, auf Dauer tragfähige 
Haushaltsentwicklung zu ermögli-
chen. Die Föderalismuskommissi-
on II hat nunmehr konkrete Vor-
schläge vorgelegt. 
 
1. Schuldenbremse in der Ver-
fassung 
Deutschland ist weiter auf dem 
Weg in den Schuldenstaat. Ende 
2009 wird die Verschuldung von 
Bund, Ländern und Gemeinden 
bei ca. 1,7 Billionen Euro liegen. 
Die jährlichen Zinszahlungen 
werden 70 Milliarden Euro über-
schreiten. Deshalb ist es richtig, 
im Grundgesetz eine Schulden-
bremse zu verankern, die vor-
schreibt, dass die Haushalte von 
Bund und Ländern grundsätzlich 
ohne Einnahmen aus Krediten 
ausgeglichen werden müssen. 
Die jetzige Wirtschaftskrise zeigt 
überdeutlich, dass es in extremen 
Sondersituationen von dieser Re-
gel Ausnahmen geben muss. Bei 
Naturkatastrophen oder anderen 
außergewöhnlichen unvorherseh-
baren Ereignissen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen 
und die staatliche Finanzlage er-
heblich beeinträchtigen, muss die 
Politik handlungsfähig bleiben. 

Hier eng begrenzte Ausnahmen 
vorzusehen und für solche Ex-
tremlagen auch einen Tilgungs- 
plan für die aufgenommenen 
Kredite vorzuschreiben, ist der 
richtige Ansatz.  
 
2. Konsolidierungshilfen 
Der bewährte Föderalismus in 
Deutschland wird gestärkt, wenn 
es den so genannten Notlagen-
ländern (Bremen, Saarland, Ber-
lin, Schleswig-Holstein und Sach-
sen-Anhalt) ermöglicht wird, bis 
zum Jahre 2018 ausgeglichene 
Haushalte zu erreichen bezie-
hungsweise zu erhalten. Dies wird 
diesen Ländern durch Konsolidie-
rungshilfen ermöglicht, die aus 
dem Umsatzsteueraufkommen, 
also solidarisch von Ländern und 
Bund, aufgebracht werden. Die 
Konsolidierung darf jedoch nicht 
zu Lasten der Kommunen vollzo-
gen werden. Die Voraussetzun-
gen für Konsolidierungshilfen 
müssen allerdings so ausgestaltet 
werden, dass die Kommunen und 
insbesondere der Bestand an 
kommunen Kassenkrediten in al-
len Programmen zur Schuldenhil-
fe einbezogen werden. 
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3. Kooperatives Frühwarn-
system  
Um künftig Haushaltsnotlagen 
in Krisensituationen zu vermei-
den sowie zum rechtzeitigen 
Gegensteuern durch entspre-
chende Sanierungsmaßnah-
men und der Stärkung der 
Haushaltsdisziplin soll ein Sta-
bilitätsrat gebildet werden. In 
diesem sollen auch die kom-
munalen Spitzenverbände ver-
treten sein. Der Stabilitätsrat 
überwacht die Einhaltung der 
vereinbarten Grundsätze zur 
Haushaltskonsolidierung. 
 
4. Nachhaltigkeit durch 
Schuldenverträglichkeitsprü-
fung und Bürokratieabbau 
Die Verfassungsänderung al-
lein ist jedoch noch nicht der 
Ausweg aus der Schuldenfalle. 
Wir brauchen einen nachhalti-
gen Prozess hin zu ausgegli-
chenen Haushalten bei Bund, 
Ländern und Gemeinden. Letzt-
lich ist eine Lösung der Ver-
schuldensfrage nur erreichbar, 
wenn wir entweder mittelfristig 
die Einnahmen verbessern 
oder die Ausgaben reduzieren 
beziehungsweise beides kom-
binieren.  
Dazu gehört eine Schuldenver-
träglichkeitsprüfung bei jedem 
neuen Gesetz, das zusätzliche 
Leistungsansprüche normiert 
oder bestehende Leistungen 
des Staates erhöht. Es ist Auf-
gabe der Politik, dafür in den 
nächsten Jahren – weit über 
eine einzelne Legislaturperiode 
hinaus – zu werben. Die Politik 
hat über Jahrzehnte den Bürger 
daran gewöhnt, dass es immer 
mehr und bessere Leistungen 

vom Staat gibt und niemand hat 
gefragt, woher das Geld 
kommt. Das Bewusstsein, dass 
der Staat nur das Geld verteilen 
kann, das er vorher den Bür-
gern abgenommen hat, ist zu 
sehr verkümmert. Da die Aus-
gaben für soziale Leistungen 
den größten Ausgabenblock 
darstellen, brauchen wir weite-
re Reformen, die den Sozial-
staat zukunftsfest und finan-
zierbar machen.  
 
Auch das Einsparpotenzial 
durch radikalen Bürokratie-
abbau ist noch nicht annähernd 
ausgeschöpft. Die EU-
Kommission schätzt das euro-
paweite Einsparpotenzial durch 
Bürokratieabbau auf 150 Milli-
arden Euro ein. 
 
Wenn wir den Weg aus dem 
Schuldenstaat gehen wollen, 
ein Schuldenabbau aber aus 
den hoffentlich sprudelnden 
Steuerquellen beim nächsten 
Aufschwung nicht finanzierbar 
ist, muss die Politik auch die 
Diskussion über eine Ein-
nahmenverbesserung des 
Staates führen. Schon jetzt 
jede Steuererhöhung zum 
Schuldenabbau auszuschlie-
ßen, wäre ein falsches Signal. 
 
5. Problem der Kommunal-
verschuldung ungelöst 
Die Beschlüsse der Föderalis-
musreform-Kommission lösen 
nicht unmittelbar das Problem 
der gigantischen Verschuldung 
der Kommunen. Sie sind mit 
über 100 Milliarden Euro (Kre-
ditmarktschulden und Kassen-

kredite) verschuldet. Auch hier 
muss eine Lösung gefunden 
werden, damit die Kommunen 
handlungsfähig bleiben. Es 
muss sichergestellt werden, 
dass die Länder nicht weitere 
Lasten auf die Kommunen ver-
schieben, um die eigenen 
Haushalte auszugleichen. Die 
Politik muss vielmehr die Fi-
nanzausstattung der Kommu-
nen verbessern und dafür sor-
gen, dass Städte und Gemein-
den mit ihren Einnahmen die 
gesetzlich auferlegten Leistun-
gen auch tatsächlich finanzie-
ren können. Das schließt ins-
besondere weitere Verpflich-
tungen der Kommunen für zu-
sätzliche Sozialleistungen aus. 
Gleichzeitig muss der Grund-
satz der Konnexität, das heißt 
wer bestellt bezahlt, ange-
wandt werden, damit nicht im-
mer wieder der Bund oder auch 
die Länder Wohltaten beschlie-
ßen, die die Kommunen finan-
zieren müssen. 
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